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Gegenüberstellung Gebührenordnung aktuell / neu 
 

Aktuelle Gebührenordnung Neufassung 

§ 2 Höhe der Gebühren 

Bei Kursen mit mindestens 11 angemeldeten 
Personen gelten folgende Gebührensätze (Staffel 1): 

 Normalgebühr (allgemein) = 3,00 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

 Junge vhs = 2,40 EUR pro Unterrichtsstunde 

Bei Kursen mit 6 – 10 angemeldeten Personen 
gelten folgende Gebührensätze (Staffel 2): 

 Normalgebühr (allgemein) = 4,20 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

 Junge vhs = 3,40 EUR pro Unterrichtsstunde 

Bei Kursen mit 4 – 5 angemeldeten Personen gelten 
folgende Gebührensätze (Staffel 3): 

 Normalgebühr (allgemein) = 6,30 EUR  
          pro Unterrichtsstunde 

 Junge vhs = 5,10 EUR pro Unterrichtsstunde 
 

§ 2 Höhe der Gebühren 

Bei Kursen mit mindestens 11 angemeldeten 
Personen gelten folgende Gebührensätze (Staffel 1): 

 Normalgebühr (allgemein) = 3,20 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

 Junge vhs = 2,60 EUR pro Unterrichtsstunde 

Bei Kursen mit 6 – 10 angemeldeten Personen 
gelten folgende Gebührensätze (Staffel 2): 

 Normalgebühr (allgemein) = 4,40 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

 Junge vhs = 3,50 EUR pro Unterrichtsstunde 

Bei Kursen mit 4 – 5 angemeldeten Personen gelten 
folgende Gebührensätze (Staffel 3): 

 Normalgebühr (allgemein) = 6,50 EUR  
          pro Unterrichtsstunde 

 Junge vhs = 5,20 EUR pro Unterrichtsstunde 
 

(3) Deutsch als Fremdsprache 

 für Selbstzahler in vom BAMF geförderten 
Integrationskursen = 3,30 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

 für Selbstzahler außerhalb vom BAMF 
geförderten Kursen = 4,20 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

(3) Deutsch als Fremdsprache 

 für Selbstzahler in vom BAMF geförderten 
Integrationskursen = 4,58 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

 für Selbstzahler außerhalb vom BAMF 
geförderten Kursen = 4,90 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

(4) Bei Bildungsurlauben = 6,30 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

 

(4) Bei Bildungsurlauben = 6,50 EUR pro 
Unterrichtsstunde 

 

--- [Neu] 
 
(10)  Bei Prüfungen im Bereich Deutsch als Fremd-
/Zweitsprache werden für die Prüfungen 
(Einbürgerungstest, A2/B1-Prüfungen, Test „Leben in 
Deutschland“, Deutsch-Test für Zuwanderer für 
Selbstzahler etc.) Gebühren erhoben die sich an den 
empfohlenen Prüfungsgebühren der 
Prüfungsanbieter orientieren.  
 

 


